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Grundbescheid

zur Informationsgewährung nach dem Verbraucherinformationsgesetz (VIG)

Ihre Anfrage nach VIG überdie Plattform Frag den Staat im Rahmen der „TopfSecret“-Aktion,

Betrieb: „DB Fernverkehr AG“, Stephensonstraße 1, 60326 Frankfurt am Main

n Interessen wurde entschieden, Ihnen die beantragten
nach Abwägungaller hier betroffene

Informationen wie folgt weiterzugeben: die Daten der zum Zeitpunkt Ihres Antrages letzten

beiden Kontrolltermine werdenIhnen mitgeteilt und etwaig dabeifestgestellte Beanstandungen

werden aufgeführt. Wir werdenIhnen die Informationen nach Ablauf von 10 Werktagen in Form

eines postalischen Schreibens übersenden, wenn derDritte nicht innerhalb von 10 Werktagen

gerichtlich gegen diese Entscheidungvorgeht.

Der beantragten Übersendung der Kontrollberichte kann demgegenüber leider nicht

entsprochen werden. Zwar soll grundsätzlich bei positiver Entscheidung dem Antrag auch

ährung gem.$ 6 Abs. 1, 5. 2 VIG möglichst stattgegeben
hinsichtlich der Art der Informationsgew

werden,es sei denn, dem stündeein wichtiger Grund entgegen.

r Beachtung der gesetzlichen Voraussetzungen einer Internetveröffentlichung nach $ 40

Abs. la LFGB und insbesondere des diesbezüglichen Grundsatzurteils des

Bundesverfassungsgerichts vom 21. März 2018 (AZ: 1 BvF 1/13)ist dies vorliegend der Fall.

Diese Leitentscheidung des Bundesverfassungsgerichts, die sich unmittelbar auf die behördliche

dem Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB) bezieht, ist

Unte

Veröffentlichung nach

Sprechzeiten:
Hausanschrift:

Hotline:

Kleyerstraße 86 Tel.: 069 212-47099 Nach Vereinbarung
Fax: 069 212-47027

Tiersprechstunde
60326 Frankfurt am Main

RMV-Haltestelle Ordnungsamt

veterinaerwesen@stadt-frankfurt.de
Mi.: 09.00-10.00 Uhr

& und nach Vereinbarung
www.ordnungsamt.frankfurt.de



ergebnisse der Beteiligten

Veröffentlichungen aller Kontroll
_ Internet-Plattform und

ichtigten
2

Ernn! auf der privaten „Frag den Staat

Ben h gleich wirkenden Eingriffs in die Unternehmergrundre
chtein Folge

gabe
Behörden verpflichtenden

abe der Information nach den für die

Auslegung von Gesetzen auch bei der Anwendung des

vorliegend wegend

im Rahmen der „TO

damit aufgrund des

der behördlichen Weiterg

Grundsätzen der verfassungskon
formen

VIG zu beachten.

gsgerichts zum 8 40 Abs, 1a LFGBfolgt,

Aus der Rechtsprechung des Bundesverfassun

hung oder ähnlich weitgehende Publikation der Behörde

Vorschriften, die dem Schutz der

gefährdungen oder vor Täuschung

in nicht nur unerheblichem

Bußgeldes von

e Internetveröffentli
c

n gegen lebensmittelrechtl
iche

d Verbraucher vor Gesundheits

her Anforderungen dienen,

ßen wordenist und die Verhängungeines

1. dass ein

nur erlaubt ist, wen

Verbraucherinnen un

oder der Einhaltung hygienisc

Ausmaß oder wiederholt versto

mindestens 350,00 € zu erwarten ist,

g unter Beachtung des Verhältnismäßigkeitsg
rundsatzeS nach

2. dass die Veröffentlichun
werden muss,

angemessenerZeit zwingend wieder gelöscht

die ja gleichzeitig einen

es Lebensmittelunternehmers

öffentlichen
3, dass die behördliche Informationsgewährung,

Grundrechtseingriff in die Berufsausübungsfreiheit d

darstellt, gemäß den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts den zu ver

Informationsinhalt nachErforderlichkeit und Angemessenheit zu fassen hat.

ssungsgerichts für die Anwendungdes 8 40

Itend gemachten Auskunftsbegehrens nach

orschriften die Herausgabe der Daten

Unter Beachtung dieser Vorgaben des Bundesverfa

Abs. 1a LFGB ist daher im Rahmen des von Ihnen ge

dem VIG bei verfassungskonformer Auslegung dieser V

nach vorgenanntem Prozederezur Wahrungder Verhältnismäßigkeit geboten.

Rechtlicher Hinweis
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Hinweis:

Gemäß 5 Abs. 4 VIG haben
aufschiebende Wirkung. Das
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